
 
 
 
 
 
 

 
 

An einen Haushalt          Amtliche Mitteilung           zugestellt durch Österreichische Post 

 

An alle Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 
 

Informationsblatt Nr.: 129                                                               November 2025 
 

Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark 
Bis 27. Februar 2026 kann der Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark 
in der Höhe von € 340,00 pro Haushalt im Gemeindeamt beantragt werden. 

Voraussetzungen:  
 Hauptwohnsitz seit mindestens 5 Jahren ununterbrochen in der Steiermark und zumindest seit 

1.9.2025 an der Antragsadresse 
 kein Bezug einer Wohnunterstützung 
 kein Drittstaatsangehöriger 

Einkommensgrenzen: 
 für einen Ein-Personen-Haushalte 1.661 Euro, 
 Haushaltsgemeinschaften 2.492 Euro, 
 sowie 498 Euro für jedes Familienbeihilfe beziehende im Haushalt lebende Kind. 

Bitte bringen Sie bei der Beantragung folgende Unterlagen mit: 
 Achtung Neu!: Rechnung des Heizmaterials (muss vorgelegt werden!) 
 ALLE Einkommensnachweise (Achtung: MonatslohnzeƩel oder PensionsabschniƩ nicht älter als         

6 Monate) 
 Einheitswertbescheid, Pachtverträge (falls vorhanden) 
 Familienbeihilfe/Alimente (gegebenenfalls) 
 Bankverbindung 

 

Hauptvormerkzeitraum für das Kinderbetreuungsjahr 2026/2027 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass für 
Kinderkrippen und Kindergärten eine neue Online-
Plattform das Kinderportal - KIPO vom Land 
Steiermark entwickelt wurde.  
 
Die Vormerkung für neu einsteigende Kinder, 
muss von den Erziehungsberechtigten im 
Zeitraum von 12. Jänner bis 08. Februar 2026 
über das Kinderportal erfolgen.  
 
Dies gilt auch für jene Kinder, die von der 
Kinderkrippe in den Kindergarten wechseln. 
Um Ihr Kind vorzumerken, besuchen Sie das Kinderportal des Landes Steiermark, entweder 
über den QR-Code oder über die Internetseite https://kinderportal.stmk.gv.at . Sollten Sie 
Fragen zur Vormerkung haben, melden Sie sich bitte im Gemeindeamt. 

 



 
 
 

Müllabfuhr-Termine 2026 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abfallsammelzentrum - Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
für die Entsorgung von Glasflaschen, Eisen, Altholz, Silofolien, Zeitungen, Papier, Windeln etc.  
 
Sonder- und Sperrmüll-Entsorgung: 
jeden 1. Samstag im Monat von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr und  
jeden 3. Freitag im Monat von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Bitte beachten Sie: fällt der 1. Samstag oder der 3. Freitag auf einen Feiertag oder Karsamstag, 
entfällt dieser Sondermülltermin ersatzlos. 
 

Neue Amtszeiten im Gemeindeamt ab 01. Jänner 2026 
Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Bgm. Roland Nöhrer 
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